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Amtsblatt 
 

14. Jahrgang Halle (Saale), den 17. Oktober 2017 
    

   10 

I N H A L T 
 
A.  Landesverwaltungsamt 
 
 1. Verordnungen 
 
 . Zweite Verordnung zur Änderung der Verord-

nung des Landesverwaltungsamtes zur Fest-
setzung des Überschwemmungsgebietes Ilse 
vom Pegel Ilsenburg (km 37+414) bis zur 
Landesgrenze Niedersachsen (km 8+639)  140 

 
 2. Rundverfügungen 
 
 3. Amtliche Bekanntmachungen 
 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
für den Betriebsbereich der Transport-
werk Magdeburger Hafen GmbH, Saa-
lestraße 20 in 39126 Magdeburg 140 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
für den Betriebsbereich der InfraLeuna 
GmbH, Servicebereich Logistik, Fachbe-
reich Spedition, Container-Gefahrstoff-
lager Bau 3678, 06237 Leuna 140 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
für den Betriebsbereich der Rheinmetall 
Waffe GmbH, Kreisstraße 2 in 06493 Sil-
berhütte 141 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
für den Betriebsbereich der RADICI 
CHIMICA Deutschland GmbH, Dr.-
Bergius-Str. 6, 06729 Elsteraue OT Trög-
litz 141 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 

für den Betriebsbereich der PPM Pure 
Metals GmbH, Hoppenstedter Straße 6, 
38835 Osterwieck 141 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
für den Betriebsbereich der Ontras Gas-
transport GmbH, Netzpufferanlage UGS 
Burggraf-Bernsdorf, Kahlwinkler Straße 
14, 06647 Billroda 142 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr 
und Sport über Auslegungszeiten des ex-
ternen Alarm- und Gefahrenabwehrplanes 
für den Betriebsbereich der MUNI 
BERKA GmbH, Am Frohen Busch, 06536 
Südharz/OT Dietersdorf 142 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Brand- und Katastrophenschutz, militäri-
sche Angelegenheiten, Rettungswesen 
gemäß § 39 (3) Rettungsdienstgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung 
über die Benutzungsentgelte für die Leis-
tungen der Luftrettung am Standort Lan-
deshauptstadt Magdeburg (Primärrettung) 142 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Brand- und Katastrophenschutz, militäri-
sche Angelegenheiten, Rettungswesen 
gemäß § 39 (3) Rettungsdienstgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung 
über die Benutzungsentgelte für die Leis-
tungen der Luftrettung am Standort Stadt 
Landsberg/OT Oppin (Sekundärrettung) 142 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Wirtschaft über die Ausschreibung bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
für den Kehrbezirk Salzlandkreis Nr. 10 143 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Wirtschaft über die Ausschreibung bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
für den Kehrbezirk Jerichower Land Nr. 
03 143 
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 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Wirtschaft über die Ausschreibung bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
für den Kehrbezirk Dessau-Rosslau Nr. 
08 143 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
über die Annahme und die Veröffentlichung 
des Abfallwirtschaftsplanes des Landes 
Sachsen-Anhalt, Fortschreibung 2017, ge-
mäß § 32 Absatz 3 Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG)  143 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Entscheidung über den Erörterungster-
min im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens zum Antrag der Firma Xentrys Leuna 
GmbH in 06237 Leuna auf Erteilung einer 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes für die Errich-
tung und den Betrieb einer Anlage zur 
Batch-Polymerisation in 06237 Leuna, 
Landkreis Saalekreis 144 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Einzelfallprüfung nach § 9 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens zum Antrag der Zellstoff Stendal 
GmbH in 39596 Arneburg auf Erteilung ei-
ner Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur wesentli-
chen Änderung der Anlage zur Herstellung 
von Sulfat- Zellstoff in 39596 Arneburg, 
Landkreis Stendal 145 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zum beabsichtigten Erlass einer nachträgli-
chen Anordnung gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur Festsetzung neuer Emissi-
onsgrenzwerte nach dem Stand der Emis-
sionsminderungstechnik für die Firma Sol-
vay Chemicals GmbH am Standort des In-
dustriekraftwerkes in 06406 Bernburg, 
Salzlandkreis 145 

 

  .Öffentliche Bekanntmachung des Refera-
tes Immissionsschutz, Chemikaliensicher-
heit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprü-
fung über die Entscheidung zum Antrag der 
envia Therm GmbH Magdeburger Str. 51 in 
06112 Halle (Saale) auf Erteilung einer Ge-
nehmigung nach § 16 Abs.1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur wesentli-
chen Änderung einer Anlage zur Erzeugung 
von Biogas mit einem Durchsatz von  
80,8 t/d mit dazugehörigem BHKW mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 2,6 MW und 
einer Anlage zur Lagerung von Gärresten 
mit einer Kapazität von 23.153 m³ in 06528 
Wallhausen, Landkreis Mansfeld-
Südharz  146 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens zum Antrag der JL Anoden GmbH 
in 38871 Ilsenburg auf Erteilung einer Ge-
nehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Herstel-
lung von Elektroden in 38871 Ilsenburg, 
Landkreis Harz 147 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens zum Antrag der Hedersleben Bio-
gas GmbH & Co. KG in 06647 Finneland 
OT Saubach auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur wesentlichen Änderung 
einer Biogasanlage in Eisleben OT He-
dersleben, Landkreis Mansfeld-Südharz 147 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Entscheidung über den Erörterungster-
min im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens zum Antrag der Firma EVH GmbH auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur 
wesentlichen Änderung der KWK-Anlage 
am Standort Dieselstraße in 06130 Halle 
(Saale) 148 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Entscheidung über den Erörterungster-
min im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens zum Antrag der RST Recycling und 
Sanierung Thale GmbH, Theodor-Fontane-
Ring 12, 06502 Thale auf Erteilung einer 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Lagerung 
und Behandlung gefährlicher und nicht ge-
fährlicher Abfälle mit einer Kapazität von 
25.000 t bzw. 500 t/d (120.000 t/a) am 
Standort Thale Nord/Timmenrode, Land-
kreis Harz  148 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens zum Antrag der GP Günter Papen-
burg AG in 06112 Halle (Saale) auf Ertei-
lung einer Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Anlage zum 
Lagern von Inertabfällen über einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr in 39326 
Colbitz, Landkreis Börde 149
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 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und den Maß-
gaben der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren – 9. BImSchV zum Antrag 
der GP Günter Papenburg AG in 06112 
Halle (Saale) auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur Errichtung und zum Be-
trieb einer Anlage zum Lagern von Inertab-
fällen über einen Zeitraum von mehr als ei-
nem Jahr in 39326 Colbitz, Landkreis 
Börde 149 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und den Maß-
gaben der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren – 9. BImSchV zum Antrag 
der Allfein Feinkost GmbH & Co. KG in 
39261 Zerbst/Anhalt auf Erteilung einer 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Herstel-
lung von Convenience-Produkten in 39261 
Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-
Bitterfeld 150 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens zum Antrag der Cordelia-Biogas 
GmbH & Co. KG in 48727 Billerbeck auf Er-
teilung einer Genehmigung nach § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur we-
sentlichen Änderung einer Biogasanlage in 
06642 Reinsdorf, Landkreis Burgenland-
kreis 151 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fische-
rei, Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im 
Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens 
nach § 86 Abs. 1 und Abs. 3 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) „Börnecke“, Land-
kreis Harz, Verfahrensnummer HZ0079 152 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fische-
rei, Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im 
Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens 
nach § 86 Abs. 1 und Abs. 3 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) „Lüttgenrode“, 
Landkreis Harz, Verfahrensnummer 
HZ0091 152 

 
 
 
 
 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fische-
rei, Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im 
Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens 
nach § 87 ff. Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) „Ortsumgehung Bebertal, 
B245n“, Landkreis Börde, Verfahrens-
nummer BK7007 153 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fische-
rei, Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im 
Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens 
nach § 87 ff. Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) „Mittelhausen (A38)“, Landkreis 
Mansfeld-Südharz, Verfahrensnummer 
61-7 SGH 014 (Kennung SGH092) 153 

 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fische-
rei, Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im 
Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens 
nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsge-
setz (LwAnpG) „Altmersleben“, Altmark-
kreis Salzwedel, Verfahrensnummer 
14SAW021 (Kennung SDL195) 154 

 
 4. Verwaltungsvorschriften 
 
 5. Stellenausschreibungen 
 
B. Untere Landesbehörden 
 

 1. Amtliche Bekanntmachungen, Genehmigungen 
 

 2. Sonstiges 
 
C. Kommunale Gebietskörperschaften  
 

 1. Landkreise 
 

 2. Kreisfreie Städte 
 

 3. Kreisangehörige Gemeinden 
 
D. Sonstige Dienststellen 
 

 . Öffentliche Bekanntgabe des Landesamtes für 
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten 
Allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) für die Änderung der Gewin-
nungs- und Aufbereitungsarbeiten werktags 
dreischichtig von 00:00 bis 24:00 Uhr für den 
Grauwacketagebau Unterberg; Antrag auf 
Planergänzung 155 

 

 . Öffentliche Bekanntmachung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Magdeburg; Einladung 
zur nächsten Sitzung der Regionalversamm-
lung des Zweckverbandes „Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Magdeburg“ 155 
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A. Landesverwaltungsamt 
 

Zweite Verordnung zur Änderung  
der Verordnung des Landesverwaltungsamtes  

zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes 
Ilse vom Pegel Ilsenburg (km 37+414) bis zur  

Landesgrenze Niedersachsen (km 8+639) 
 

§ 1 
 
Auf Grundlage des § 76 Abs. 2 Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. 1 S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 
122 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626, 645) 
wird das Überschwemmungsgebiet Ilse an neue Erkennt-
nisse angepasst. 
Die „Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung 
des Landesverwaltungsamtes zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes Ilse vom Pegel Ilsenburg 
(km 37+414) bis zur Landesgrenze Niedersachsen 
(km 8+639)“ (veröffentlicht im Amtsblatt des Landes-
verwaltungsamtes am 17.12.2013) wird aufgehoben 
und die „Verordnung des Landesverwaltungsamtes 
zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes Ilse 
vom Pegel Ilsenburg (km 37+414) bis zur Landes-
grenze Niedersachsen (km 8+639)“ (veröffentlicht im 
Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes am 
18.12.2012) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 erhält Absatz 3 folgende Fassung: 
 (3) Das Überschwemmungsgebiet ist in folgenden 

digitalen Karten dargestellt: 
 

 Übersichtslageplan 
  Maßstab 1: 40.000  (HQ100) 
  Bearbeitungsstand: Anpassung Juni 2017 

 
 Lageplan Blatt 1 bis 12  

  Maßstab 1:   5.000  (HQ100). 
  Bearbeitungsstand: Anpassung Juni 2017 
 

 Diese 13 Karten sind Bestandteil der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Verordnung des 
Landesverwaltungsamtes zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes Ilse vom Pegel 
Ilsenburg (km 37+414) bis zur Landesgrenze Nie-
dersachsen (km 8+639). 

 
2. Anlage erhält folgende Fassung:  

 
 Daten-CD mit 13 digitalen Karten des Überschwem-

mungsgebietes,  
 Bearbeitungsstand: Anpassung Juni 2017  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in Kraft. 
 

 
 
*)  Die Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes ist 

Bestandteil dieses Amtsblattes und befindet sich im Anlagen-
teil. 

 
−−−−−−−−− 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Referates Hoheitsangelegenheiten,  

Gefahrenabwehr und Sport  
über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  

für den Betriebsbereich der  
Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH,  

Saalestraße 20 in 39126 Magdeburg 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH 
Saalestraße 20 

in 39126 Magdeburg 
 

in der Zeit vom 01. November bis 01. Dezember 2017 
im Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Lan-
deshauptstadt Magdeburg, Peter-Paul-Straße 12, 
39106 Magdeburg, Zimmer FMAZ Raum 0.06 wäh-
rend der Sprechzeiten:  
 
Montag bis Freitag  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan vorgebracht werden. 

 
−−−−−−−−− 

 
Öffentliche Bekanntmachung des  

Referates Hoheitsangelegenheiten,  
Gefahrenabwehr und Sport  

über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  

für den Betriebsbereich der InfraLeuna GmbH, 
Servicebereich Logistik, Fachbereich Spedition, 

Container-Gefahrstofflager Bau 3678,  
06237 Leuna 

 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

InfraLeuna GmbH, Servicebereich Logistik, 
Fachbereich Spedition, 

Container-Gefahrstofflager Bau 3678 
in 06237 Leuna 

 
in der Zeit vom 01. November bis 01. Dezember 2017 
im Rathaus der Stadt Braunsbedra, Markt 1, 06242 
Braunsbedra, Zimmer 112 während der Sprechzeiten: 
 
Dienstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 18:00 Uhr,  
Donnerstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 15:00 Uhr sowie  
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
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und 
 
im Gebäude der Stadtverwaltung Merseburg, Burgstr. 
3, 06217 Merseburg, Sekretariat des Bürger- und 
Ordnungsamtes, Zimmer 2.04. innerhalb der Sprech-
zeiten: 
 
Montag:  09:00 bis 12:00 Uhr, 
Dienstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 14:00 bis 18:00 Uhr,  
Mittwoch:  geschlossen,  
Donnerstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 14:00 bis 15:30 Uhr sowie  
Freitag:  09:00 bis 12:00 Uhr 
 
und 
 
im Rathaus der Stadt Leuna, Rathausstraße 1, 06237 
Leuna, Zimmer 104 während der Sprechzeiten:  
 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 18:00 Uhr,  
Donnerstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 16:00 Uhr, 
 

Montag, Mittwoch und Freitag nach vorheriger Termin-
vereinbarung in den Zeiten: 
 
Montag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 15:00 Uhr,  
Mittwoch: und Freitag:  09:00 bis 12:00 Uhr  
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan vorgebracht werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Hoheitsangelegenheiten,  

Gefahrenabwehr und Sport  
über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  

für den Betriebsbereich der  
Rheinmetall Waffe GmbH, Kreisstraße 2  

in 06493 Silberhütte 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

Rheinmetall Waffe GmbH 
Kreisstraße 2 

In 06493 Silberhütte 
 
in der Zeit vom 01. November bis 01. Dezember 2017 
bei der Stadt Harzgerode, Marktplatz 1 in 06493 Harz-
gerode, Zimmer 1 (Sekretariat) während der Sprech-
zeiten:  
 
Montag, Dienstag,  
Donnerstag und Freitag:  09:00 bis 12:00 Uhr,  
Dienstag:  14:00 bis 18:00 Uhr,  
Donnerstag:  14:00 bis 16:00 Uhr  
 

öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan vorgebracht werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Hoheitsangelegenheiten,  

Gefahrenabwehr und Sport  
über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  

für den Betriebsbereich der  
RADICI CHIMICA Deutschland GmbH, 

Dr.-Bergius-Str. 6, 06729 Elsteraue OT Tröglitz 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

RADICI CHIMICA Deutschland GmbH 
Dr.-Bergius-Str. 6 

06729 Elsteraue OT Tröglitz 
 
in der Zeit vom 30. Oktober bis 01. Dezember 2017 im 
Vorzimmer des Bürgermeisters (Zimmer 120, 1. Eta-
ge) der Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30, 06729 
Elsteraue in den folgenden Sprechzeiten:  
 
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 15:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 11:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan an Frau Prescha 
vorgebracht werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Referates Hoheitsangelegenheiten,  

Gefahrenabwehr und Sport  
über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  

für den Betriebsbereich der  
PPM Pure Metals GmbH, Hoppenstedter Straße 6, 

38835 Osterwieck 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

PPM Pure Metals GmbH 
Hoppenstedter Straße 6 

38835 Osterwieck 
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in der Zeit vom 30. Oktober bis 01. Dezember 2017 im 
Bürgerservice des Rathauses Osterwieck (Am Markt 
11, 38835 Osterwieck) in den folgenden Sprechzeiten:  
 
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 15:30 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 11:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan an Frau Stanke 
vorgebracht werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Hoheitsangelegenheiten,  

Gefahrenabwehr und Sport  
über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  
für den Betriebsbereich der Ontras  

Gastransport GmbH, Netzpufferanlage  
UGS Burggraf-Bernsdorf, Kahlwinkler Straße 14, 

06647 Billroda 
 

Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

Ontras Gastransport GmbH 
Netzpufferanlage UGS Burggraf-Bernsdorf 

Kahlwinkler Straße 14 
06647 Billroda 

 
in der Zeit vom 30. Oktober bis 01. Dezember 2017 im 
Zimmer 9 der Gemeindeverwaltung, Bahnhofstraße  
2 a, 06647 Bad Bibra in den folgenden Sprechzeiten:  
 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan an Frau Richter und 
Frau Suchy sowie an Herrn Wittke vorgebracht wer-
den. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Referates Hoheitsangelegenheiten, 

Gefahrenabwehr und Sport  
über Auslegungszeiten des externen  
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes  

für den Betriebsbereich der MUNI BERKA GmbH, 
Am Frohen Busch, 06536 Südharz/OT Dietersdorf 

 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung 
externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-
VO) vom 04. Oktober 2001, Gesetz- und Verord-

nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, 
S. 400, geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2016, 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-
Anhalt, Nummer 12, S. 171 wird der Plan für den Be-
triebsbereich der 
 

MUNI BERKA GmbH 
Am Frohen Busch 

06536 Südharz/OT Dietersdorf 
 
in der Zeit vom 30. Oktober bis 01. Dezember 2017 in 
der Gemeindeverwaltung im Sekretariat des Verwal-
tungsgebäudes, Wilhelmstr. 4, 06536 Südharz/OT 
Roßla in den folgenden Sprechzeiten:  
 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Montag: und Mittwoch:  nur nach vorheriger tele-

fonischer Vereinbarung 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken 
oder Anregungen zu diesem Plan an Frau Bellstedt 
vorgebracht werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Brand- und Katastrophenschutz,  

militärische Angelegenheiten, Rettungswesen 
gemäß § 39 (3) Rettungsdienstgesetz des  
Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung  

über die Benutzungsentgelte für die Leistungen 
der Luftrettung am Standort 

Landeshauptstadt Magdeburg 
(Primärrettung) 

 
Die Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 
Leistungen der Luftrettung am Standort Landeshaupt-
stadt Magdeburg ist dem Amtsblatt als Anlage 1 bei-
gefügt und befindet sich im Anlagenteil des Amtsblat-
tes. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Referates Brand- und Katastrophenschutz,  

militärische Angelegenheiten, Rettungswesen 
gemäß § 39 (3) Rettungsdienstgesetz des  
Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung  

über die Benutzungsentgelte für die Leistungen 
der Luftrettung am Standort 
Stadt Landsberg/OT Oppin  

(Sekundärrettung) 
 
Die Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 
Leistungen der Luftrettung am Standort Stadt Lands-
berg/OT Oppin ist dem Amtsblatt als Anlage 2 beige-
fügt und befindet sich im Anlagenteil des Amtsblattes.  
 

−−−−−−−−− 
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Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Wirtschaft über die  

Ausschreibung bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfegerin oder bevollmächtigter 

Bezirksschornsteinfeger für den  
Kehrbezirk Salzlandkreis Nr. 10 

 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger wird im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk 
Salzlandkreis Nr. 10 für eine Bestellung zum 01. April 
2018 (Vergabetermin) ausgeschrieben. Der vollständi-
ge Ausschreibungstext kann ab dem 17. Oktober 2017 
unter www.bund.de sowie unter www.lvwa.sachsen-
anhalt.de abgerufen werden. Ferner liegt der Aus-
schreibungstext bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist 
im Landesverwaltungsamt beim Referat Wirtschaft zu 
jedermanns Einsicht aus. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16. No-
vember 2017 (Ausschlussfrist) an das 

 
Landesverwaltungsamt 

Referat Wirtschaft 
Ernst-Kamieth-Straße 2 

06112 Halle (Saale) 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Wirtschaft über die  

Ausschreibung bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfegerin oder bevollmächtigter 

Bezirksschornsteinfeger für den  
Kehrbezirk Jerichower Land Nr. 03 

 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger wird im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk 
Jerichower Land Nr. 03 für eine Bestellung zum 01. 
April 2018 (Vergabetermin) ausgeschrieben. Der voll-
ständige Ausschreibungstext kann ab dem 17. Okto-
ber 2017 unter www.bund.de sowie unter 
www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen werden. Fer-
ner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Refe-
rat Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16. No-
vember 2017 (Ausschlussfrist) an das 

 
Landesverwaltungsamt 

Referat Wirtschaft 
Ernst-Kamieth-Straße 2 

06112 Halle (Saale) 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Wirtschaft über die  

Ausschreibung bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfegerin oder bevollmächtigter 

Bezirksschornsteinfeger für den  
Kehrbezirk Dessau-Rosslau Nr. 08 

 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger wird im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk 
Dessau-Rosslau Nr. 08 für eine Bestellung zum 01. 
April 2018 (Vergabetermin) ausgeschrieben. Der voll-

ständige Ausschreibungstext kann ab dem 17. Okto-
ber 2017 unter www.bund.de sowie unter 
www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen werden. Fer-
ner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Refe-
rat Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16. No-
vember 2017 (Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
−−−−−−−−− 

 
Öffentliche Bekanntmachung des  

Referates Kreislauf- und Abfallwirtschaft,  
Bodenschutz über die  

Annahme und die Veröffentlichung  
des Abfallwirtschaftsplanes des  

Landes Sachsen-Anhalt, Fortschreibung 2017, 
gemäß § 32 Absatz 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) 
 
Gemäß § 30 Abs. 1 KrWG stellen die Länder für ihr 
Gebiet Abfallwirtschaftspläne (AWP) nach überörtli-
chen Gesichtspunkten auf. Im Land Sachsen-Anhalt 
obliegt diese Aufgabe nach §§ 30-32 Abfallgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) i. V. m. § 1 Abs. 1 
Nr. 5 Zuständigkeitsverordnung für das Abfallrecht des 
Landes Sachsen-Anhalt (AbfZustVO) dem Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt (LVwA) als oberer 
Abfallbehörde.  
 
Nach § 31 Abs. 5 KrWG ist der AWP mindestens alle 
sechs Jahre auszuwerten und bei Bedarf fortzuschrei-
ben. Die Möglichkeit, den Abfallwirtschaftsplan gemäß 
§ 16 Abs. 3 AbfG LSA in räumliche und sachliche 
Teilabschnitte aufzustellen, wird genutzt. Demnach 
gliedert sich der Abfallwirtschaftsplan des Landes 
Sachsen-Anhalt (AWP LSA) in zwei sachliche Teilplä-
ne:  
 
•  den Teilplan „Siedlungsabfälle und nicht gefährli-

che Massenabfälle“ (TP SiA LSA)  
•  den Teilplan „Gefährliche Abfälle“ (TP gefA LSA). 
 
Im Rahmen des 2015 begonnenen Fortschreibungs-
verfahrens wurden im September-Oktober 2016 die 
berührten Träger öffentlicher Belange, die landesweit 
tätigen, vom Land anerkannten Naturschutzverbände 
und die Länder gemäß § 31 Abs. 1 u. 2 KrWG i. V. m. 
§ 16 Abs. 4 AbfG LSA beteiligt und angehört.  
 
Die Öffentliche Bekanntmachung über die Fortschrei-
bung des AWP LSA gemäß § 32 Abs. 1 KrWG erfolgte 
im Amtsblatt des LVwA vom 19.04.2017 sowie auf der 
Internetseite des LVwA.  
 
Die Teilplanentwürfe lagen im Zeitraum vom 26.04.-
26.05.2017 aus, mit der Einräumung der Möglichkeit 
zur schriftlichen Stellungnahme bis zum 09.06.2017 
gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 KrWG. 
 
Die zu den Planentwürfen erhobenen Bedenken betra-
fen vorrangig die planerische Gewährleistung der 
zukünftigen Entsorgungssicherheit und die abfallwirt-
schaftlichen Leitlinien für die Abfallbewirtschaftung in 
Sachsen-Anhalt. Einen Schwerpunkt bildeten dabei 
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die Bedenken hinsichtlich der im Plan dargestellten 
Daten zum Bedarf an Beseitigungskapazitäten sowie 
zu den Entsorgungswegen für nicht gefährliche mine-
ralische Massenabfälle. 
 
Die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen wur-
den am 29.08.2017 im LVwA gemäß § 16 Abs. 4 AbfG 
LSA mit den Einwendern erörtert. 
 
Die bereits im vorangegangenen Abfallwirtschaftsplan 
formulierten Leitlinien einer zukünftig vermeidungs- 
und verwertungsdominierten, stoffstromorientierten 
und weitestgehend deponiearmen Abfallwirtschaft 
wurden im aktuellen Plan fortgeschrieben. 
 
Die beiden Teilpläne weisen aus, dass die Entsor-
gungssicherheit für die in Sachsen-Anhalt anfallenden 
und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 
überlassenen gefährlichen und sonstigen Abfälle ins-
gesamt und abfallartenbezogen gewährleistet werden 
kann, sofern die abfallrechtlich vorgegebenen und im 
Plan postulierten Leitziele von den Entsorgungsträ-
gern angemessen berücksichtigt werden und die in 
der Planprognose zu Grunde gelegten abfallrechtli-
chen und abfallwirtschaftlichen Entwicklungen so 
eintreten werden. 
 
Das bereits in der Vergangenheit gesteckte Ziel, De-
poniekapazitäten möglichst effektiv und schonend zu 
nutzen, wird fortgeschrieben. Vorrang hat dabei die 
Umsetzung der Prioritäten der Vermeidung und der 
Verwertung gegenüber der finalen Beseitigung der 
Abfälle auf Deponien. So sind insbesondere die Er-
zeuger mineralischer Massenabfälle gefordert, die 
Verwertung auf dem bisherigen hohen Niveau zu 
stabilisieren/intensivieren. Aber auch künftig sind 
Deponien für nicht vermeidbare, nicht wiederverwend-
bare, nicht recycelbare und nicht bei der sonstigen 
Verwertung nutzbare Abfälle fester Bestandteil einer 
modernen Abfallwirtschaft. 
 
Da die Abfallbeseitigung an letzter Stelle der fünfstufi-
gen Prioritätenfolge einer modernen Kreislaufwirt-
schaft steht, sollen neue Beseitigungskapazitäten in 
Sachsen-Anhalt nur dann errichtet werden, wenn dies 
zur Gewährleistung der zukünftigen Entsorgungssi-
cherheit für die überlassenen, landesintern angefalle-
nen Abfälle zwingend erforderlich wird.  
 
Ein zwingender Bedarf zur Erweiterung der landesin-
ternen Anlagenkapazitäten für die Behandlung und 
Verwertung von nicht gefährlichen und gefährlichen 
Abfällen wird im Ergebnis der planerischen Abwägun-
gen vorerst nicht gesehen. 
 
Damit wird auch die bereits getroffene und im Amts-
blatt vom 19.04.2017 begründete Entscheidung zur 
Strategischen Umweltprüfung bestätigt. Im Ergebnis 
der dazu vorgenommenen Vorprüfung der Planinhalte 
wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine 
rahmensetzende Wirkung für spätere Zulassungsent-
scheidungen nicht bestehen. Somit ist eine SUP im 
Fortschreibungsverfahren für den AWP LSA nicht 
erforderlich. 
 
Verbindliche Festlegungen gemäß § 30 Abs. 4 KrWG 
über anlagenkonkrete Zuweisungen oder Beschrän-
kungen von Abfallmengenströmen sowie Ausweisun-
gen von Anlagenstandorten und Vorbehaltsflächen für 

Beseitigungsanlagen, waren für Sachsen-Anhalt nicht 
erforderlich. 
 
Mit seiner Bekanntgabe ist der Abfallwirtschaftsplan 
Sachsen-Anhalt, Fortschreibung 2017, bei allen be-
hördlichen Planungen und Entscheidungen zur Ab-
fallentsorgung angemessen zu berücksichtigen. Die 
Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Projekte 
auf territorialer Ebene obliegt dabei wesentlich den 
öffentlich–rechtlichen und privaten Entsorgungsträgern 
im Rahmen ihrer Eigenverantwortung. 
 
Der vorliegende Abfallwirtschaftsplan Sachsen-Anhalt, 
Fortschreibung 2017, ersetzt den seit 2011 landesweit 
geltenden Abfallwirtschaftsplan, der mit dieser Be-
kanntmachung außer Kraft tritt. 
 
Die beiden Teilpläne zum Abfallwirtschaftsplan Sach-
sen-Anhalt, Fortschreibung 2017, können im Internet 
eingesehen bzw. heruntergeladen werden unter: 
 
 https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-

umwelt/kreislauf-und-abfallwirtschaft-bodenschutz/ plaene-
und-bilanzen/  

Darüber hinaus sind die Teilpläne auch im Landes-
verwaltungsamt arbeitstäglich, nach vorheriger Ter-
minabsprache, einzusehen: 
 
 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt  
 Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft,  
 Bodenschutz 
 Raum: 405 
 Dessauer Straße 70 
 06118 Halle (Saale) 

 Tel.: +49-345-514-0 
 E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de 
 
 
Halle (Saale), 17.10.2017 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  

zur Entscheidung über den Erörterungstermin  
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens  

zum Antrag der Firma Xentrys Leuna GmbH in  
06237 Leuna auf Erteilung einer Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage  

zur Batch-Polymerisation in 06237 Leuna, 
Landkreis Saalekreis 

 
Die Firma Xentrys Leuna GmbH in 06237 Leuna be-
antragte beim Landesverwaltungsamt die Erteilung 
einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb einer 
 

Anlage zur Batch-Polymerisation mit einer  
Jahreskapazität von 3.000 t 

 
(Anlage nach der Nummer 4.1.8 des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IE-Richtlinie)  
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/kreislauf-und-abfallwirtschaft-bodenschutz/%20plaene-und-bilanzen/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/kreislauf-und-abfallwirtschaft-bodenschutz/%20plaene-und-bilanzen/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/kreislauf-und-abfallwirtschaft-bodenschutz/%20plaene-und-bilanzen/
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in 06237 Leuna 
 
Gemarkung: Spergau 
Flur:  2 
Flurstück: 140. 
 
Das Vorhaben wurde am 18.07.2017 bekannt ge-
macht. Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit 
bekannt gemacht, dass die Genehmigungsbehörde in 
Ausübung pflichtgemäßen Ermessens entschieden 
hat, dass der Erörterungstermin nicht stattfindet.  
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  

zur Einzelfallprüfung nach § 9 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 im Rahmen des Genehmigungsverfahrens  
zum Antrag der Zellstoff Stendal GmbH in  

39596 Arneburg auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

zur wesentlichen Änderung der Anlage zur  
Herstellung von Sulfat- Zellstoff in  
39596 Arneburg, Landkreis Stendal 

 
Die Zellstoff Stendal GmbH in 39596 Arneburg bean-
tragte mit Schreiben vom 24.08.2017 beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 16 Abs. 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der 
 

Anlage zur Herstellung von Sulfat- Zellstoff; 
 

hier: Kapazitätserhöhung von 675 kt/a auf  
740 kt/a 

 
auf dem Grundstück in 39596 Arneburg,  
Gemarkung:  Arneburg,  
 
Flur: 18,  
Flurstücke: 90/0, 105/0, 107/0,108/0, 
Flur: 21, 
Flurstücke: 1/57, 33/0, 35/0, 36/0, 38/0, 40/0, 
 44/0, 52/0, 61/0, 67/0, 
 

Flur: 22,  
Flurstück: 5/0, 
 

Flur: 24,  
Flurstück: 14/8, 
 

Gemarkung:  Altenzaun,  
Flur: 1,  
Flurstück: 324, 
 

Gemarkung:  Schönfeld,  
 

Flur: 9,  
Flurstück: 2/23. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass 
im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 9 UVPG 
festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu be-
fürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) erforderlich ist.  
 

Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vor-
habens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben 
sich folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 

- Die Leistungserweiterung beruht nur auf der 
Verlängerung der Produktionsbetriebsstun-
den zwischen zwei Wartungsstillständen. 

- Da die Tageskapazität unverändert bleibt, mit 
dem Vorhaben keine baulichen oder techno-
logischen Änderungen verbunden sind und 
damit keine neuen Emissionsquellen ge-
schaffen werden, hat das Vorhaben keinen 
Einfluss auf die bestehende Emissionssitua-
tion. 

- Das Vorhaben führt zu keiner Veränderung 
an den Mengen oder der Beschaffenheit der 
Stoffe, die zu einer Einstufung der Anlage in 
die obere Klasse nach der Störfall-
Verordnung führte. 

- Der Frisch- und Prozesswasserbedarf sowie 
die genehmigte Abwassermenge bleiben un-
verändert. 

- Aufgrund der irrelevanten Stickstoffzusatzbe-
lastung weit unterhalb des Abschneidekriteri-
ums von 0,3 kg/ha a sind negative Auswir-
kungen auf das EU-Vogelschutzgebiet „El-
baue Jerechow“ und die FFH- Gebiete 12 
„Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ 
sowie 14 „Kamernscher See und Trübengra-
ben“ nicht zu erwarten. 

- Eine kumulierende Wirkung des Vorhabens 
mit anderen Projekten ist wegen der geringen 
Auswirkungen durch die Änderung der Anla-
ge nicht zu erwarten. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die 
Einschätzung der zuständigen Behörde in einem 
gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungsent-
scheidung nur daraufhin zu überprüfen, ob die 
Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 
UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis 
nachvollziehbar ist.  
 
 

−−−−−−−−− 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  
zum beabsichtigten Erlass einer nachträglichen 

Anordnung gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

zur Festsetzung neuer Emissionsgrenzwerte nach 
dem Stand der Emissionsminderungstechnik  

für die Firma Solvay Chemicals GmbH am Standort 
des Industriekraftwerkes in 06406 Bernburg, 

Salzlandkreis 
 
Die Solvay Chemicals GmbH betreibt am Standort 
Bernburg ein 
 

Industriekraftwerk 
 
(Anlage nach Nr. 1.1 GE des Anhangs 1 zur Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BlmSchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IE-Richtlinie) 
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Gemarkung:  Bernburg 
Flur: 33 
Flurstück: 1/6 
 
Für die Anlage soll entsprechend der TA Luft/ LAI 
Vollzugsempfehlung Formaldehyd ein neuer Grenz-
wert für Formaldehyd festgesetzt werden. 
 
Der Entwurf der Anordnung liegt in der Zeit vom 
 

24.10.2017 bis einschließlich 23.11.2017 
 
bei der folgenden Behörde aus und kann zu den an-
gegebenen Werktagen und Zeiten eingesehen wer-
den: 
 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Raum A123 
Dessauer Str. 70 
06118 Halle (Saale) 
 
Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
Einwendungen gegen die nachträgliche Anordnung 
können schriftlich in der Zeit vom: 
 

24.10.2017 bis einschließlich 07.12.2017 
 
bei der zuständigen Behörde (Landesverwaltungsamt) 
erhoben werden. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familien-
namen auch die volle und leserliche Anschrift des 
Einwenders enthalten. Aus den Einwendungen muss 
erkennbar sein, weshalb die nachträgliche Anordnung 
für unzulässig gehalten wird. Die Einwendungen wer-
den der Antragstellerin bekannt gegeben. Auf Verlan-
gen des Einwenders werden dessen Name und An-
schrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforder-
lich sind. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derje-
nige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwen-
der, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und 
seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 
ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 
Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten 
Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen kann. 
 

−−−−−−−−− 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  

über die Entscheidung zum Antrag der  
envia Therm GmbH Magdeburger Str. 51 in  

06112 Halle (Saale) auf Erteilung einer  
Genehmigung nach § 16 Abs.1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung einer Anlage zur Erzeugung von Biogas 

mit einem Durchsatz von 80,8 t/d mit  
dazugehörigem BHKW mit einer Feuerungswärme-

leistung von 2,6 MW und einer Anlage zur  
Lagerung von Gärresten mit einer Kapazität 

von 23.153 m³ in 06528 Wallhausen,  
Landkreis Mansfeld-Südharz 

 
Auf Antrag wird der envia Therm GmbH Magdeburger 
Str. 51 in 06112 Halle (Saale) die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung nach § 16 Abs. 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur we-
sentlichen Änderung einer 
 
 Anlage zur Erzeugung von Biogas mit einem 

Durchsatz von 80,8 t/d mit dazugehörigem 
BHKW mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 2,6 MW und einer Anlage zur Lagerung 
von Gärresten mit einer Kapazität von 
23.153 m³ 

 
Hier:  Erhöhung der Inputmengen: 
 - Maissilage von 35,6 t/d auf 65,8 t/d 
 - Schweinegülle von 32,9 t/d auf 63,0 t/d 
 Verringerung der Inputmengen:  
 - Getreideschrot von 6,9 t/d auf 2,7 t/d 
 - Hühnertrockenkot von 5,5 t/d auf 4,4 t/d 
 Erhöhung der Outputmenge an Gärrest von 

23.018 m³/a auf 40.634 m³/a 
 Erhöhung der Durchsatzmenge der Biogas-

anlage auf 135,9 t/d 
 
(Anlagen nach Nr. 8.6.3.1, 1.2.2.2 u. 8.13 Anhang 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IE-Richtlinie) 
 
auf dem Grundstück in 06528 Wallhausen 
 
Gemarkung: Wallhausen 
Flur:  3 
Flurstück: Teilfläche 60 
 

Flur:  8 
Flurstück: 2/1 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt.  
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit 
Bedingungen und Auflagen zur Erfüllung der Geneh-
migungsvoraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG 
verbunden und enthält folgende Rechtsbehelfsbeleh-
rung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle 
(Saale), Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale) erho-
ben werden.  
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Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Be-
gründung liegt in der Zeit vom 
 

18.10.2017 bis einschließlich 01.11.2017 
 

bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ 
 Lange Straße 8 
 Bauamt, Raum 8 
 06537 Kelbra (Kyffhäuser) 
 
 Mo.  von 07:30 bis 12:00 Uhr 
 Di.  von 07:30 bis 18:00 Uhr 
 Mi. von 07:30 bis 12:00 Uhr 
 Do. von 07:30 bis 16:00 Uhr 
 Fr. von 07:30 bis 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
 
 Mo. – Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 Fr. und vor  
 gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, wird 
durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung an bis zum 
Ablauf der Klagefrist können der Bescheid und seine 
Begründung von den Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, schriftlich beim Landesverwaltungs-
amt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) 
angefordert werden. Die Übersendung des Beschei-
des erfolgt formlos und setzt keine neuen Rechtsmit-
telfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. Auslegungs-
frist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungs-
bescheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der 
Auslegungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Halle 
(Saale), Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale) 
erhoben werden.  
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes  

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 

Antrag der JL Anoden GmbH in 38871 Ilsenburg  
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung  

von Elektroden in 38871 Ilsenburg,  
Landkreis Harz 

 
Die JL Anoden GmbH, in 38871 Ilsenburg beantragte 
mit Schreiben vom 06.02.2017 beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für 
die Errichtung und den Betrieb der 
 

Gießerei für Nichteisenmetalle mit einer 
Verarbeitungskapazität 

an Flüssigmetall von 10 Tonnen je Tag Blei  
(Anlage zur Herstellung von Elektroden) 

 
auf dem Grundstück in 38871 Ilsenburg,  
 
Gemarkung:  Ilsenburg,  
Flur:  16,  
Flurstücke: 688, 685, 682, 679, 676, 672. 
 
Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, 
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, 
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, 
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf 
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale), 
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.  
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes  

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 

Antrag der Hedersleben Biogas GmbH & Co. KG  
in 06647 Finneland OT Saubach auf Erteilung  
einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung einer Biogasanlage in Eisleben  

OT Hedersleben, Landkreis Mansfeld-Südharz 
 
Die Hedersleben Biogas GmbH & Co. KG in 06647 
Finneland OT Saubach beantragte mit Schreiben vom 
25.01.2017 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb der 
 

BHKW mit einer Feuerungswärmeleistung  
von 3,79 MW einschließlich einer Anlage  
zur biologischen Behandlung von Gülle  

ausschließlich durch anaerobe Vergärung  
(Biogaserzeugung) mit einer Produktionskapazität 

von 3,2 Millionen Normkubikmetern je Jahr  
Rohgas und einer Durchsatzkapazität von  

47,95 Tonnen je Tag und Lagerung 
von brennbaren Gasen in Behältern mit einem 

Fassungsvermögen von 4,1 Tonnen  
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sowie einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung  
von Gülle oder Gärreste mit einem 

Fassungsvermögen von 10.117 Kubikmetern 
(Biogasanlage) 

 

hier: Errichtung und Betrieb 2. BHKW 
 
auf dem Grundstück in  38871 Eisleben  
  OT Hedersleben,  
 
Gemarkung:  Hedersleben,  
Flur:  3, Flurstück:  20. 
Flur:  2, Flurstück:  82. 
 
Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, 
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, 
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, 
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf 
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale), 
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.  
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  
zur Entscheidung über den Erörterungstermin  

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens  
zum Antrag der Firma EVH GmbH auf Erteilung 

einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen  

Änderung der KWK-Anlage am Standort 
Dieselstraße in 06130 Halle (Saale) 

 
Die Firma EVH GmbH in 06108 Halle (Saale) bean-
tragte beim Landesverwaltungsamt die Erteilung einer 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Ände-
rung der 
 

KWK-Anlage mit einer Feuerungswärmeleistung 
von 282 MW 

Hier:  
 
- Modernisierung der bestehenden GuD-Blöcke 

A und B mit einer Erhöhung der Feuerungs-
wärmeleistung um 18 MW durch 

 - Ersatz der Gasturbinen durch effizientere 
Gasturbinen und 

 - Optimierung des Anlagenbetriebes, 

- Errichtung und Betrieb eines neuen KWK-
Blocks C mit 140 MW Feuerungswärmeleis-
tung, bestehend aus Gasturbinenanlage und 
Abhitze-Wärmetauscher, 

- Errichtung einer Netzersatzanlage mit Gasmo-
tor und Generator mit einer Feuerungswärme-
leistung von max. 5 MW 

 
(Anlage nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf einem Grundstück in 06130 Halle (Saale) 
 
Gemarkung:  Halle 
Flur: 4   
Flurstück: 2270 
 
Das Vorhaben wurde am 18.07.2017 bekannt ge-
macht. Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit 
bekannt gemacht, dass der Erörterungstermin am 
23.10.2017 nicht stattfindet.  
 
 

−−−−−−−−− 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  

zur Entscheidung über den Erörterungstermin 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens  

zum Antrag der RST Recycling und Sanierung  
Thale GmbH, Theodor-Fontane-Ring 12,  

06502 Thale auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur 
Lagerung und Behandlung gefährlicher und nicht 

gefährlicher Abfälle mit einer Kapazität  
von 25.000 t bzw. 500 t/d (120.000 t/a)  
am Standort Thale Nord/Timmenrode,  

Landkreis Harz 
 
Die RST Recycling und Sanierung Thale GmbH bean-
tragte beim Landesverwaltungsamt die Erteilung einer 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum 
Betrieb einer 
 
Anlage zur Lagerung und Behandlung gefährlicher 
und nicht gefährlicher Abfälle mit einer Kapazität 

von 25.000 t bzw. 500 t/d (120.000 t/a) 
 
(Anlage nach Nrn. 8.11.1.1; 8.11.2.4; 8.12.1.1 und 
8.12.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf einem Grundstück in Blankenburg (Industriegebiet 
Thale Nord/Timmenrode) 
 
Gemarkung:  Timmenrode 
 
Flur: 3   
Flurstücke: 53/5; 53/6; 53/7; 55/1; 55/3; 55/5; 55/6; 
 56/1; 56/3; 56/5; 56/6; 57/3; 57/5; 57/7; 
 57/9; 57/11; 57/12; 57/13; 57/14. 
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Das Vorhaben wurde am 18.07.2017 bekannt ge-
macht. Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit 
bekannt gemacht, dass der am 24.10.2017 geplante 
Erörterungstermin nicht stattfindet. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes  

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens  

zum Antrag der GP Günter Papenburg AG in  
06112 Halle (Saale) auf Erteilung einer  
Genehmigung nach § 4 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung  
und zum Betrieb einer Anlage zum Lagern  

von Inertabfällen über einen Zeitraum  
von mehr als einem Jahr in 39326 Colbitz,  

Landkreis Börde 
 

Die GP Günter Papenburg AG, in 06112 Halle (Saale) 
beantragte mit Schreiben vom 31.03.2017 beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb der 
 

Anlage zum Lagern von Inertabfällen über einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr mit einer  
Gesamtlagerkapazität von 200.000 Tonnen 

 
auf dem Grundstück in 39326 Colbitz,  
 
Gemarkung:  Colbitz,  
Flur:  15,  
Flurstücke:  58/1, 228, 180/60. 
  
Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, 
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, 
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, 
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf 
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale), 
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.  
 
 

−−−−−−−−− 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  

gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und den Maßgaben  

der Verordnung über das  
Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV zum  

Antrag der GP Günter Papenburg AG in  
06112 Halle (Saale) auf Erteilung einer  
Genehmigung nach § 4 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung  
und zum Betrieb einer Anlage  

zum Lagern von Inertabfällen über einen Zeitraum 
von mehr als einem Jahr in 39326 Colbitz,  

Landkreis Börde 
 
Die GP Günter Papenburg AG in Berliner Straße 239, 
06112 Halle (Saale) beantragte beim zuständigen 
Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zum Lagern von Inertabfällen  
über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 
mit einer Gesamtlagerkapazität von 200.000 t 

 
(Anlage nach Nr. 8.14.2.2 des Anhangs 1 zur Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV) 
 
auf dem Grundstück in 39326 Colbitz,  
 
Gemarkung:  Colbitz 
Flur:   15 
Flurstücke:  58/1, 228, 180/60. 
 
Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Februar 
2018 in Betrieb genommen werden.   
  
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in 
der Zeit vom 
 

25.10.2017 bis einschließlich 24.11.2017   
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den ange-
gebenen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
 
1. Verbandsgemeinde Elbe-Heide 
 Raum 25 
 Magdeburger Str. 40 
 39326 Rogätz 
 
 Mo. von 06:30 bis 12:00 Uhr und  
  von 12:30 bis 15:00 Uhr 
 Di. von 06:30 bis 12:00 Uhr und  
  von 12:45 bis 18:00 Uhr 
 Mi. von 06:30 bis 12:00 Uhr und  
  von 12:30 bis 15:00 Uhr 
 Do. von 06:30 bis 12:00 Uhr und  
  von 12:30 bis 15:30 Uhr 
 Fr. von 06:30 bis 12:30 Uhr 
 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
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 Mo. - Do.  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 Fr. und vor  
 gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich 
in der Zeit vom: 
 

25.10.2017 bis einschließlich 08.12.2017 
 
bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der Antrag 
und Unterlagen zur Einsicht ausliegen. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familienna-
men auch die volle und leserliche Anschrift des Einwen-
ders enthalten. Aus den Einwendungen soll erkennbar 
sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig gehalten 
wird. Die Einwendungen werden der Antragstellerin 
bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders wer-
den dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, 
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der 
Einwendung erforderlich sind. 
 
Sofern rechtzeitig erhobene Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin 
am 23.01.2018 mit den Einwendern und der Antragstel-
lerin erörtert werden, soweit dies für die Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein 
kann. 
 
Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr 
Ort der Erörterung:  Bürgerhaus 
  Magdeburger Str. 40 
  39326 Rogätz 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehör-
de, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ab-
lauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich be-
kannt gemacht. 
Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, wird 
schon jetzt darauf hingewiesen, dass die formgerechten 
Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtert werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältig-
ter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmi-
ge Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeich-
ner als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit 
seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als 
Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur 
eine natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendun-
gen, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthal-
ten, können unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen kann. 
 
 

−−−−−−−−− 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 

gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und den Maßgaben 

der Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
– 9. BImSchV zum Antrag der Allfein Feinkost GmbH 

& Co. KG in 39261 Zerbst/Anhalt auf Erteilung  
einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 

und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung  
von Convenience-Produkten in  

39261 Zerbst/Anhalt,  
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

 
Die Allfein Feinkost GmbH & Co. KG in Neuer Weg 1, 
39261 Zerbst/ Anhalt beantragte beim zuständigen 
Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zur Herstellung von  
Convenience-Produkten mit einer 

Produktionskapazität von maximal 200 t/d 
 
(Anlage nach Nr. 7.34.1 und 10.25 des Anhangs 1 zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV) 
 
auf den Grundstücken in 39261 Zerbst, 
 
Gemarkung:  Zerbst 
Flur:  7 
Flurstücke:  287/33, 287/35, 388, 287/21, 287/25, 
 287/27, 386 und 383 
 
Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im Mai 2018 
in Betrieb genommen werden.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in 
der Zeit vom 
 

25.10.2017 bis einschließlich 24.11.2017 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den ange-
gebenen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Zerbst/Anhalt 
 Bau- und Liegenschaftsamt 
 Zimmer 10 
 Puschkinpromenade 2 
 39261 Zerbst/Anhalt 
 
 Mo. von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 Di. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  
  von 14:00 bis 18:00 Uhr 
 Mi. von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  
  von 14:00 bis 17:00 Uhr 
 Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
 
 Mo. - Do.  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 Fr. und vor  
 gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
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Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich 
in der Zeit vom: 
 

25.10.2017 bis einschließlich 27.12.2017 
 
bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungs-
amt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der Antrag 
und Unterlagen zur Einsicht ausliegen. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familienna-
men auch die volle und leserliche Anschrift des Einwen-
ders enthalten. Aus den Einwendungen soll erkennbar 
sein, weshalb das Vorhaben für unzulässig gehalten 
wird. Die Einwendungen werden der Antragstellerin 
bekannt gegeben. Auf Verlangen des Einwenders wer-
den dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, 
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der 
Einwendung erforderlich sind. 
 
Sofern rechtzeitig erhobene Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin 
am 31.01.2018 mit den Einwendern und der Antragstel-
lerin erörtert werden, soweit dies für die Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein 
kann. 
 
Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr 
Ort der Erörterung:  Stadtverwaltung  
  Zerbst/Anhalt 
  Rathaus / Rathaussaal 
 Schloßfreiheit 12 
 39261 Zerbst/Anhalt 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehör-
de, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ab-
lauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich be-
kannt gemacht. 
Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, wird 
schon jetzt darauf hingewiesen, dass die formgerechten 
Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtert werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältig-
ter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmi-
ge Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeich-
ner als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit 
seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als 
Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur 
eine natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendun-
gen, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthal-
ten, können unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen kann. 
 
 

−−−−−−−−− 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung  
zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens  

zum Antrag der Cordelia-Biogas GmbH & Co. KG  
in 48727 Billerbeck auf Erteilung einer  
Genehmigung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung einer Biogasanlage in 06642 Reinsdorf, 

Landkreis Burgenlandkreis 
 
Die Cordelia-Biogas GmbH & Co. KG in 48727 Biller-
beck beantragte mit Schreiben vom 24.05.2017 beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der 
 

Biogasanlage 
 

hier:  Errichtung und Betrieb eines dritten BHKW 
 

auf dem Grundstück in 06642 Reinsdorf  
 

Gemarkung:  Reinsdorf,  
Flur:  6,  
Flurstück:  304. 
 
Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, 
dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens keine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erforderlich ist.  
 

Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vor-
habens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben 
sich folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
 - Keine Erhöhung des Anlagendurchsatzes 
 - Durch hohe Abgastemperatur und damit thermi-

sche Überhöhung des Abgasstromes wird Abgas 
in höhere Schichten der Atmosphäre transportiert 
und dort verdünnt. 

 - BHKW wird in geräuschgedämmtem Container 
aufgestellt, BHKW steht auf einer Ölauffangwan-
ne 

 - Versiegelung von lediglich 28 m² Boden 
 - Nachteilige Auswirkungen auf Natura 2000-

Gebiete sind aufgrund der niedrigen und unge-
fährlichen Emissionen nicht zu erwarten.  

 

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Be-
ruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, 
auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, 
ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in ei-
nem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf 
zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale), 
Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungs-
behörde, eingesehen werden.  
 

−−−−−−−−− 
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, 

Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG  

(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im Rahmen  

des Flurneuordnungsverfahrens nach § 86 Abs. 1 
und Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)  

„Börnecke“, Landkreis Harz,  
Verfahrensnummer HZ0079 

 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Mitte in 38820 Halberstadt, Große Ring-
straße 52 führt das mit Datum vom 12.09.2016 ange-
ordnete Flurneuordnungsverfahren „Börnecke“, Land-
kreis Harz, Verfahrensnummer HZ0079 mit einer Ver-
fahrensgebietsgröße von 792 ha durch. Mit Bericht 
(Az.: 26-HZ0079-B7) vom 05.07.2016 beantragte das 
ALFF Mitte beim Landesverwaltungsamt die Feststel-
lung, ob eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für 
 
 den Bau der geplanten gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen im Flurneuord-
nungsverfahren „Börnecke“, Landkreis Harz, 
Verfahrensnummer HZ0079, Gemarkungen 
Börnecke Fluren 3 tlw., 5 tlw., 6 tlw., 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 15 tlw., 20 tlw., 22 tlw., Blanken-
burg Flur 40 tlw., Langenstein Flur 4 tlw.,  

 
besteht. 
 
Gemäß § 74 Abs. 1 UVPG in der Fassung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 
(BGBl. I, S. 2808) sind für Vorhaben, für die das Ver-
fahren zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall 
nach § 3c UVPG vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 
wurde, die Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 über 
die Vorprüfung des Einzelfalls in der bis dahin gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung gemäß § 3c UVPG (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben 
(Bau der geplanten gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen) keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass für den Bau der 
geplanten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen im o. g. Flurneuordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) nicht erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben 
soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94), ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren 
betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprü-
fung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, 
BGBl. I, S. 94) durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. 

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, Forst- 
und Jagdhoheit in 06118 Halle (Saale), Dessauer Str. 
70 als der zuständigen Behörde, eingesehen werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, 

Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG  

(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im Rahmen  

des Flurneuordnungsverfahrens nach § 86 Abs. 1 
und Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

„Lüttgenrode“, Landkreis Harz, 
Verfahrensnummer HZ0091 

 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Mitte in 38820 Halberstadt, Große Ring-
straße 52 führt das mit Datum vom 01.09.2016 ange-
ordnete Flurneuordnungsverfahren „Lüttgenrode“, 
Landkreis Harz, Verfahrensnummer HZ0091 mit einer 
Verfahrensgebietsgröße von 1.033 ha durch. Mit Be-
richt (Az.: 26-HZ0091-B7) vom 18.07.2016 beantragte 
das ALFF Mitte beim Landesverwaltungsamt die Fest-
stellung, ob eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für 
 
 den Bau der geplanten gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen im Flurneuord-
nungsverfahren „Lüttgenrode“, Landkreis 
Harz, Verfahrensnummer HZ0091, Gemarkun-
gen Lüttgenrode Fluren 1, 2, 3 tlw., 4 tlw., 5, 6 
tlw., 7, Wülperode Flur 7 tlw., Stötterlingen 
Fluren 8 bis 10 jeweils tlw., Osterwieck Flur 
13 tlw., 

 
besteht. 
 
Gemäß § 74 Abs. 1 UVPG in der Fassung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 
(BGBl. I, S. 2808) sind für Vorhaben, für die das Ver-
fahren zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall 
nach § 3c UVPG vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 
wurde, die Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 über 
die Vorprüfung des Einzelfalls in der bis dahin gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung gemäß § 3c UVPG (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben 
(Bau der geplanten gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen) keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass für den Bau der 
geplanten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen im o. g. Flurneuordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) nicht erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben 
soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
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UVPG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94), ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren 
betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprü-
fung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, 
BGBl. I, S. 94) durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, Forst- 
und Jagdhoheit in 06118 Halle (Saale), Dessauer Str. 
70 als der zuständigen Behörde, eingesehen werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, 

Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG  

(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im Rahmen  

des Flurneuordnungsverfahrens nach § 87 ff.  
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)  

„Ortsumgehung Bebertal, B245n“, 
Landkreis Börde, Verfahrensnummer BK7007 

 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Mitte, Außenstelle in 39164 Wanzleben, 
Ritterstraße 17-19 führt das mit Datum vom 
20.03.2013 angeordnete Flurneuordnungsverfahren 
„OU Bebertal, B245n“, Landkreis Börde, Verfahrens-
nummer BK7007 mit einer Verfahrensgebietsgröße 
von 986 ha durch. Mit Bericht (Az.: 33.3-61130-
BK7.007) vom 07.11.2016 beantragte das ALFF Mitte 
beim Landesverwaltungsamt die Feststellung, ob eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für 
 
 den Bau der geplanten gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen im Flurneuord-
nungsverfahren „OU Bebertal, B245n“, Land-
kreis Börde, Verfahrensnummer BK7007, Ge-
markungen Bebertal Fluren 2 bis 7 und 11 bis 
14 jeweils tlw., Hundisburg Fluren 1 tlw., 2 
tlw., 4 tlw. und 6 tlw., Haldensleben Flur 31 
tlw., Emden Fluren 4 tlw., 5 tlw. und 7 tlw.,  

 
besteht. 
 
Gemäß § 74 Abs. 1 UVPG in der Fassung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 
(BGBl. I, S. 2808) sind für Vorhaben, für die das Ver-
fahren zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall 
nach § 3c UVPG vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 
wurde, die Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 über 
die Vorprüfung des Einzelfalls in der bis dahin gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung gemäß § 3c UVPG (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) fest-

gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben 
(Bau der geplanten gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen) keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass für den Bau der 
geplanten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen im o. g. Flurneuordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) nicht erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben 
soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94), ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren 
betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprü-
fung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, 
BGBl. I, S. 94) durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, Forst- 
und Jagdhoheit in 06118 Halle (Saale), Dessauer Str. 
70 als der zuständigen Behörde, eingesehen werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, 

Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG  

(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im Rahmen  

des Flurneuordnungsverfahrens nach § 87 ff.  
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)  

„Mittelhausen (A38)“, Landkreis Mansfeld-
Südharz, Verfahrensnummer 61-7 SGH 014  

(Kennung SGH092) 
 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Süd in 06667 Weißenfels, Müllnerstraße 
59 führt das mit Datum vom 05.01.1999 angeordnete 
Flurneuordnungsverfahren „Mittelhausen (A38)“, 
Landkreis Mansfeld-Südharz, Verfahrensnummer 61-7 
SGH 014 (Kennung SGH092) mit einer Verfahrensge-
bietsgröße von 1212 ha durch. Mit Bericht (Az.: 24.1-
61131) vom 11.07.2017 beantragte das ALFF Süd 
beim Landesverwaltungsamt die Feststellung, ob eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für 
 
 den Bau der geplanten gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlagen der 2. Änderung des 
Wege- und Gewässerplans mit landschafts-
pflegerischem Begleitplan im Flurneuord-
nungsverfahren „Mittelhausen (A38)“, Land-
kreis Mansfeld-Südharz, Verfahrensnummer 
61-7 SGH 014 (Kennung SGH092), Gemarkun-
gen Wolferstedt Fluren 2, 3, 9 bis 16 und 23 
alle jeweils tlw., Niensedt Fluren 1 tlw., 2 tlw., 
Allstedt Flur 21 tlw., Sotterhausen Fluren 2 
tlw., 3 tlw., Holdenstedt Fluren 7 tlw., 8 tlw., 
Bornstedt Flur 9 tlw., Mittelhausen Fluren 2 
bis 5 jeweils tlw., Einsdorf Fluren 1 bis 3 je-
weils tlw., Osterhausen Fluren 1 bis 3 jeweils 
tlw.,   
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besteht. 
 
Gemäß § 74 Abs. 1 UVPG in der Fassung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 
(BGBl. I, S. 2808) sind für Vorhaben, für die das Ver-
fahren zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall 
nach § 3c UVPG vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 
wurde, die Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 über 
die Vorprüfung des Einzelfalls in der bis dahin gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung gemäß § 3c UVPG (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben 
(Bau der geplanten gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen) keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass für den Bau der 
geplanten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen im o. g. Flurneuordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) nicht erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben 
soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94), ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren 
betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprü-
fung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, 
BGBl. I, S. 94) durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, Forst- 
und Jagdhoheit in 06118 Halle (Saale), Dessauer Str. 
70 als der zuständigen Behörde, eingesehen werden. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, 

Forst- und Jagdhoheit zur allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG  

(in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94) im Rahmen  

des Flurneuordnungsverfahrens nach § 56  
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 

„Altmersleben“, Altmarkkreis Salzwedel,  
Verfahrensnummer 14SAW021  

(Kennung SDL195) 
 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten (ALFF) Altmark in 39576 Stendal, Akazienweg 25 
führt das mit Datum vom 01.10.2015 zur Ausführung 
angeordnete Flurneuordnungsverfahren „Altmersle-
ben“, Altmarkkreis Salzwedel, Verfahrensnummer 
14SAW021 (Kennung SDL195) mit einer Verfahrens-
gebietsgröße von 1368 ha durch. Mit Bericht (Az.: 
14.16-611-14SAW021-B7.08) vom 24.11.2016 bean-
tragte das ALFF Altmark beim Landesverwaltungsamt 

die Feststellung, ob eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für 
 
 den Bau der geplanten gemeinschaftlichen 

und öffentlichen Anlage der 2. Änderung des 
Wege- und Gewässerplans mit landschafts-
pflegerischem Begleitplan im Flurneuord-
nungsverfahren „Altmersleben“, Altmarkkreis 
Salzwedel, Verfahrensnummer 14SAW021 
(Kennung SDL195) in der Gemarkung Alt-
mersleben Flur 8, Flurstück 653,   

 
besteht. 
 
Gemäß § 74 Abs. 1 UVPG in der Fassung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts 
der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 
(BGBl. I, S. 2808) sind für Vorhaben, für die das Ver-
fahren zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall 
nach § 3c UVPG vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 
wurde, die Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 über 
die Vorprüfung des Einzelfalls in der bis dahin gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung gemäß § 3c UVPG (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24.02.2010, BGBl. I, S. 94) fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben 
(Bau der geplanten gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen) keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen zu befürchten sind, sodass für den Bau der 
geplanten gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen im o. g. Flurneuordnungsverfahren eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) nicht erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben 
soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
UVPG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010, BGBl. I, S. 94), ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren 
betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprü-
fung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010, 
BGBl. I, S. 94) durchgeführt worden ist und ob das 
Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat 
Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei, Forst- 
und Jagdhoheit in 06118 Halle (Saale), Dessauer Str. 
70 als der zuständigen Behörde, eingesehen werden. 
 
 

−−−−−−−−− 
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D. Sonstige Dienststellen 
 

Öffentliche Bekanntgabe des  
Landesamtes für Geologie und Bergwesen  

Sachsen-Anhalt,  
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten 

Allgemeine Vorprüfung  
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

für die Änderung der Gewinnungs-  
und Aufbereitungsarbeiten werktags  
dreischichtig von 00:00 bis 24:00 Uhr  
für den Grauwacketagebau Unterberg 

Antrag auf Planergänzung 
 
Die Hartsteinwerke Unterberg, Niederlassung der 
KEMNA BAU Andreae GmbH & Co.KG beantragte mit 
Schreiben vom 02.08.2017 beim Landesamt für Geo-
logie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) die 
allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-
Pflicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG für die Planer-
gänzung zum Vorhaben 
 

Änderung der Gewinnungs- und  
Aufbereitungsarbeiten werktags dreischichtig  

von 00:00 bis 24:00 Uhr für den  
Grauwacketagebau Unterberg 

 

Die Hartsteinwerke Unterberg, Niederlassung der 
KEMNA BAU Andreae GmbH & Co.KG betreibt am 
Standort Unterberg einen Grauwacketagebau auf 
einer Gesamtfläche von 42,4 ha. Der Rahmenbe-
triebsplan für den bergrechtlichen Teil mit einer Fläche 
von 22,9 ha wurde mit Bescheid vom 28.11.2013 
planfestgestellt.  
 

Im Rahmen des ergangenen Planfeststellungsbe-
schlusses wurde verfügt, dass Arbeiten in der Nacht 
(22.00 bis 06.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen 
von der Genehmigung ausgeschlossen werden, so 
dass lediglich ein Zweischichtbetrieb gestattet ist. 
Zur Deckung des volkswirtschaftlichen Bedarfs an 
klassifizierten, hochwertigen Gesteinskörnungen aus 
dem Grauwacketagebau Unterberg und damit der 
Erfüllung von Lieferverträgen sieht die KEMNA BAU 
Andreae GmbH & Co. KG entsprechend vor, den Be-
trieb der Gewinnungs- und Aufbereitungsarbeiten 
werktags dreischichtig, von 00.00 bis 24.00 Uhr zu 
betreiben. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG ergab die Prüfung zur 
Feststellung der UVP-Pflicht bei Änderung und Erwei-
terung UVP-pflichtiger Vorhaben, dass das Vorhaben 
keine zusätzlichen erheblichen nachteiligen oder an-
dere erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
auf die in Anlage 3 UVPG genannten Kriterien haben 
kann. Daher bedarf das Vorhaben keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Wesentliche Gründe für das 
Nichtbestehen der UVP-Pflicht bestehen darin, dass 
das Vorhaben auch in der geänderten Form keine 
erheblichen Umweltverschmutzungen und Belästigun-
gen bzw. Risiken für die menschliche Gesundheit 
verursacht. Maßgebend für diese Einschätzung sind 
die vorliegenden Emissions- und Immissionsprogno-
sen für die nächstgelegene Wohnbebauung. 
 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Da sie auf einer Vorprüfung 
nach § 7 UVPG beruht, ist die Einschätzung der Be-
hörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die 
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entspre-
chend den Vorgaben von § 7 UVPG durchgeführt 
worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, können im LAGB, Dezernat 33 – Besondere 
Verfahrensarten, Köthener Straße 38 in 06118 Halle 
(Saale) als der zuständigen Genehmigungsbehörde 
eingesehen werden. 
 

Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des 
LAGB unter 
 

http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/ 
 

einsehbar. 
 

−−−−−−−−− 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg 

 

Einladung zur  
nächsten Sitzung der Regionalversammlung  

des Zweckverbandes  
„Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg“ 

 
Die nächste Sitzung der Regionalversammlung des 
Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft 
Magdeburg“ findet am 25.10.2017 um 16:00 Uhr im 
Ratssaal der Landeshauptstadt Magdeburg, Alter 
Markt 6 in 39104 Magdeburg, zu folgender Tagesord-
nung statt: 
 
Tagesordnung Regionalversammlung 25.10.2017 

 
 I. Öffentliche Sitzung 
 

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung und der Beschlussfähigkeit 

 
TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung  
 
TOP 3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung 

vom 31.05.2017 
 
Top 4 Abwägung der eingegangenen Hinweise, 

Anregungen und Bedenken zum Umweltbe-
richt zur Aufhebung des TEP Harbke 

 
TOP 5 Aufhebungsbeschluss TEP Harbke 
 
TOP 6 Haushalt 2018  
 
TOP 7 Bericht des Vorsitzenden über wichtige Ange-

 legenheiten des Zweckverbandes 
 
TOP 8 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
 
Gez.: Walker 
 Vorsitzender 
 

−−−−−−−−− 
Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt  

Erscheint zum 15. des Monats 
Bezugspreis: 38,64 € jährlich, Einzelpreis: 3,22 €, zuzüglich Versandkosten
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